
TIERKÖRPERSAMMELBEHÄLTER

 Entsorgung von Kleinmengen (bis 35 kg) an tierischen Abfällen

 verdorbene Fleischprodukte (Gefriergut)

 Haus- bzw. landwirtschaftliche Nutztiere

Tiere bzw. tierische Abfälle dürfen mit Verpackung eingeworfen werden.
Der Behälter befindet sich neben dem Altstoffsammelzentrum.
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